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Über 37 Millionen Euro ießen in den Ausbau der
Ganztagesbetreuung

37,4 Millionen Euro können in den Ausbau der Infrakstruktur für
die Ganztagesbetreuung von Grundschülern ießen. Ein Großteil der
Förderanträge wurden bereits bewilligt. Bei den Geldern handelt es sich
um ein Förderprogramm des Bundes. Damit soll der Ausbau ganztägiger
Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder vorangetrieben
werden. Insgesamt sollen dafür bundesweit 3,5 Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2021 steht den Bundesländern die erste
Teilsumme zur Verfügung, auf den Freistaat Sachsen entfällt damit ein
Betrag von 37,4 Millionen Euro, welcher in die Ganztagesbetreuung für
Grundschulkinder investiert wird.

Insgesamt 445 Anträge mit einer Antragssumme von 36,6 Millionen Euro
sind dazu eingereicht worden. Bis Ende März wurden 95 Prozent aller
Anträge mit einer Gesamtzuwendung von knapp 34,8 Millionen Euro
bewilligt. Das entspricht 93 Prozent des sächsischen Gesamtbudgets. Das
Kultusministerium geht derzeit von einer vollständigen Verwendung der
Bundesmittel in Sachsen aus.

Die Bundesmittel können auf Grundlage der Förderrichtlinie
Beschleunigung Grundschulbetreuung (FöriGrundSB) beispielsweise für
Ausstattungsmaßnahmen, Neu- und Umbauprojekte, Sanierungen und
Modernisierungen von Schul- und Hortgebäuden sowie deren
Außenanlagen eingesetzt werden. Voraussetzung für die Bewilligung der
Projekte ist eine endgültige Fertigstellung bis Ende des Jahres 2021. Dabei
kann der Fördersatz bis zu 70 Prozent betragen.

Mit Hilfe der Bundesmittel sollen die Länder in Vorbereitung
auf die geplante, schrittweise Einführung des Rechtsanspruchs auf
Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ab 2025 unterstützt werden.
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